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Herr K. Moser, Spenglermeister

Der Fall:
Herr Moser, 47, erlitt eine schwere
Rheumaerkrankung. Nach längerem Spitalaufenthalt
musste der Arzt ihm sagen, dass er für
immer erwerbsunfähig sein werde.

Die Auswirkung:
Herr Moser hat für eine fünfköpfige Familie
zu sorgen. Als Selbständig-Erwerbender hat
er keine Pensionskasse.

Die Vorsorge:
Herr Moser hat die Versicherungs-Probleme
mit seinem Versicherungs-Vertreter kurz
nach seiner Verheiratung eingehend
besprochen und darauf eine
Lebensversicherung abgeschlossen. Weil es ihm
im Lauf der Jahre immer besser ging, hat er
auch die Lebensversicherung ständig den
besseren finanziellen Verhältnissen
angepasst. Dazu gehörte auch der
Einschluss einer Erwerbsausfallrente.

Die finanzielle Situation:
Bis zu seiner Erwerbsunfähigkeit hat Herr
Moser im Monat rund Fr. 5200.- verdient.
Jetzt bekommt er monatlich
von der
Eidg. Invalidenversicherung (IV) Fr, 2700.-
von der Lebensversicherung
(Erwerbsausfallrente) Fr. 2500.-
total also Fr. 5200-
Er und seine Familie erleiden trotz seiner
bleibenden Erwerbsunfähigkeit also keine
finanzielle Einbusse. Für die
Lebensversicherung muss er in Zukunft keine
Prämie zahlen, dennoch bleibt die
Versicherungsleistung voll erhalten: Bei
seinem vorzeitigen Ableben oder wenn er
65 Jahre alt wird, zahlt die Versicherung die
Summe von Fr. 60000.- aus.

Herr U, Huber, Getränke-Depositär

Der Fall: j

Herr Huber, 47, erlitt eine schwere
Rheumaerkrankung. Nach längerem Spitalaufenthalt
musste der Arzt ihm sagen, dass er für
immer erwerbsunfähig sein werde.

Die Auswirkung:
Herr Huber hat für eine fünfköpfige Familie
zu sorgen. Als Selbständig-Erwerbender hat
er keine Pensionskasse,

Die Vorsorge:
Herr Huber, der sich immer kerngesund
fühlte, hat sich um Versicherungsfragen nie
gekümmert. Für sich und seine Familie
könne er schon selber sorgen - das war
sein Standpunkt. Gesprächen mit
Versicherungs-Vertretern ist er immer
ausgewichen.

Die finanzielle Situation:
Bis zu seiner Erwerbsunfähigkeit hat Herr
Huber im Monat rund Fr. 5200.- verdient.
Jetzt bekommt er monaüich von der Eidg.
Invalidenversicherung (IV) Fr. 2700.-.
Zweifellos ist dieser Betrag eine wertvolle
Hilfe. Die grosse Einkommenseinbusse trifft
ihn und seine Familie dennoch hart. Die
Familie Huber wird sich in manchem
einschränken müssen.

Wir Versicherungs-Vertreter haben die Aufgabe dafür zu sorgen, dass Sie jederzeit und für jeden
Fall richtig vorgesorgt haben. Was immer auch kommen mag. Oft ist es unerlässlich, dass dabei

ganz persönliche Dinge zur Sprache kommen, Dinge, über die man nicht an einem Schalter,
sondern nur in den eigenen vier Wänden spricht.

Darum kommen wir Versicherungs-Vertreter zu Ihnen.
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